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Vorentwurf zum Bebauungsplan Nr. 21„Wohngebiet nördlich der Hermann-

Burmeister-Straße“ der Hansestadt Stralsund

hier: Forstrechtliche Stellungnahme des Forstamtes Schuenhagen

Bezug: Ihre Planungsunterlagen vom 29.06.2017, eingegangen am 04.07.2017

Anlage: Luftbild mit Darstellung der örtlichen Gegebenheiten, u.a. Waldfläche, Wald

grenze, Waldabstand etc.

Sehr geehrte Frau Wunderlich,

die dem Forstamt Schuenhagen vorgelegte Vorentwurfsfassung zum B-Plan Nr.

21„Wohngebiet nördlich der Hermann-Burmeister-Straße“ der Hansestadt Stralsund

wurde gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Landeswaldgesetzes M-V

(LWaIdG) und der gültigen Waldabstandsverordnung M-V (WAbstVO) mit nachfol»

gendem Ergebnis geprüft:

Den hier vorliegenden Planungsunterlagen mit Planungsstand Juni 2017

(Vorentwurf) wird die forstrechtliche Zustimmung M unter Berücksichtigung
der nachfolgenden Auflagen erteilt.

Auflagen:
1. Die Waldgrenze und damit der in der Planzeichnung dargestellte Geltungs-

bereich des B-Planes ist unmittelbar hinter die nordöstlich angrenzende

Sporthalle zu legen.
2. Die ausgewiesene öffentliche Grünfläche im Waldabstandsbereich (grüne

Darstellung) ist von baulichen Anlagen, die einer forstrechtlichen Zustim-

mung nach Landeswaldgesetz M-V oder Waidabstandsverordnung M-V be-

dürfen oder nach Baugesetzbuch anzeige- oder antragspflichtig sind, frei zu-

halten.
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Mit dem Bebauungsplan Nr. 21 soll im Stadtteil KnieperWest im Bereich der Sport-
halle und der Hermann-Burmeister-Stralsund ein weiteres Gebiet für eine Wohnbe-

bauung ausgewiesen werden.

In der am 31.01.2017 im Bauamt der Hansestadt Stralsund stattgefundenen Baube-

ratung wurde das Planungsvorhaben inhaltlich vorgestellt und die sich daraus erge-

bene forstrechtliche Betroffenheit erörtert,

In der Planzeichnung (Teil A) wurde die Waldgrenze, hier auch gleichzeitig Grenze

des Geltungsbereiches, ca. 5 m hinter der Sporthalle gelegt.
Wie aus dem „Blankoluftbild“ ersichtlich ist, ist die Waldgrenze, die nach 5 1 WAbst—

V0 als Traufgrenze anzusehen ist, unmittelbar hinter der Sporthalle (ggf. mit einem

minimalen Abstand) zulegen.
Dies ist zu korrigieren, d.h. der Geltungsbereich ist um ca. 4 m in südlicher Richtung
zu verschieben.

Desweiteren ist in der Planzeichnung der einzuhaltende Waldabstand (lt. 5 20

LWaIdG = 30 m) als zukünftige öffentlich gewidmete Grünfläche mit einem Spielplatz
dargestellt.
Gemäß 5 20 Abs.1 LWaIdG ist bei der Errichtung von baulichen Anlagen ein Abstand

von 30 m zum Wald einzuhalten. In der zum 5 20 LWaIdG gehörenden Rechtsver—

ordnung, hier die Waldabstandsverordnung M-V, sind im 5 2 unter Punkte 1-6 Mög-
lichkeiten bzw. Ausnahmen aufgeführt, für die im Einzelfall eine Unterschreitung des

Waldabstandes genehmigt werden kann.

Diese Vorhaben bedürfen grundsätzlich der forstrechtlichen Genehmigung.
Es ist somit zu prüfen, ob die mit der geplanten Nutzung verbundenen Anlagen ge-

nehmigungspflichtig sind.

Die Forstbehörde ist in den weiteren Planungsverlauf (z.B. Entwurfsfassung) einzu-

beziehen.

Für weitere Rückfragen stehe ich gern zur Verfügung.
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